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Webinar

HAFTUNG VON GESCHÄFTSFÜHRERN 

UND GESELLSCHAFTERN IN EUROPA

INTERN. D&O-VERSICHERUNGSSCHUTZ

20. - 21. Juni 2022



/ Marktumfeld
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VPVN
Haftungsverhältnis

Vertragsdreieck
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VR

VPVN
ges. Treuhandverhältnis

Anstellungsvertrag/Bestellung

Haftpflichtversicherung für fremde Rechnung, 

§ 43 VVG
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... Funktion und widerstreitende Interessen werden oft erst im Schadenfall klar!

Gegenstand der Versicherung

Abwehrfunktion Schadenausgleich



/ Aufbau einer D&O-Versicherung
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# Versichert ist die Haftung als Organmitglied

# Versichert sind Vermögensschäden

# Weltweite Deckung (idR) – auch für Tochterunternehmen (ggfs. 

Sanktionsklauseln, spezifische Ausschlüsse, wie Russland-Ausschluss)

# Versicherte Personen und Unternehmen (Automatismus)

# Typische Ausschlüsse:

 Wissentliche Pflichtverletzung und/oder vorsätzliche Pflichtverletzung

 Strafen und Bußgelder (aber Regress gegen VP idR mitversichert)

 US- bzw. Common Law (tw. Wiedereinschlüsse)

# Unbegrenzte Rückwärtsdeckung und (unbegrenzte) Nachmeldefrist



/ Versicherungsfall: Claims-Made-Prinzip 

Das Claims-Made-Prinzip in der D&O-Versicherung bedeutet, dass ein 

Versicherungsfall nur dann vorliegt, wenn die Ursache, also die berufliche 

Pflichtverletzung, innerhalb der Vertragslaufzeit liegt und auch die Ansprüche 

innerhalb dieses Zeitraumes vom Anspruchsteller ( = dem Geschädigten) geltend 

gemacht werden.

# Dieser Versicherungsfallbegriff kann für den Versicherungsnehmer von Vorteil 

sein, weil der Versicherungsschutz sich dann an den jeweils aktuellen 

Deckungssummen und Bedingungen ausrichtet. 

# Nachteilig kann sich allerdings auswirken, dass ohne zusätzliche 

Vereinbarungen nach Ablauf der Police geltend gemachte Ansprüche wegen 

bereits eingetretener Schäden aus der Deckung herausfallen.
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Nachmeldefrist

Vertragsbeginn Vertragsablauf Geltendmachung

01.01. 31.12.

Verstoß

Nachhaftung

Rückwärtsdeckung

VertragsbeginnVerstoß

01.01. 31.12.

Geltendmachung

Rückwärtsversicherung

Versicherungsfall: Claims-Made-Prinzip 



/ Deckungsschutz für Geschäftsführer
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- Auskömmlicher Versicherungsschutz – auch ausl. Terminologien zwecks 
Zuordnung (wie „shadow director“); teilweise Standard (↑)

- Besondere Deckungserweiterungen (→) abhängig vom 
Versicherungsvertrag und Anbieter, z.B. Hendricks oder FINLEX o.ä.



/ Deckungsschutz für Gesellschafter (I)
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 abhängig vom Versicherungsvertrag und Anbieter

- Z.B. Allianz HV 40_12 (↓)

- Hiscox 06/2019 (→)



/ Deckungsschutz für Gesellschafter (II)
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 abhängig vom Versicherungsvertrag und Anbieter

- FINLEX (↑)



/ Praxistipps
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 Heißt „freie Anwaltswahl“ wirklich „freie Anwaltswahl“? 
Widerspruchsrecht des Versicherers, Zustimmungspflicht des  
Versicherers?

 „Angemessenheit“ von Stundenhonoraren im Vorfeld mit dem 
Versicherer klären (RVG leider oft zu finden)

 Obliegenheiten und Anzeigepflichten sind zwar überschaubar, sollten  
aber im Fokus bleiben

 Einige D&O-Versicherungen beinhalten (noch) auch eine auskömmliche  
Strafrechtsschutzdeckung; ggfs. eine eigene Industriestrafrechts-
schutzversicherung?
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!
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RA Dr. Stefan Steinkühler, LL.M.

info@ra-steinkuehler.de

www.ra-steinkuehler.de

www.die-managerhaftung.de

Kontakt in Kooperation mit:

ESTE GmbH

info@estegroup.de

www.estegroup.de


